
Anlage 1 - Checkliste 
 

 

Liste der Nachweise 

Bei Angebotsabgabe: 

x Eigenerklärung des Unternehmens gemäß §§ 123, 124 GWB 

x 

Referenzliste mit der Angabe der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten gleichen 
und ähnlichen Lieferleistungen an deutsche und / oder europäische Berufs-, Freiwillige oder 
Werkfeuerwehren sowie andere behördliche Organisationen (Angabe des Umfangs der 
Leistung/Auftragswert, Ausführungsort, Ausführungszeit, Auftraggeber mit Adressdaten (auf 
Anforderung sind Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie zur 
Konkretisierung des Auftrags die Auftrags-, Rechnungs- oder Kundennummer zu benennen)) 

Es sind mindestens zwei Beschaffungsvorgänge mit vergleichbaren Anforderungen 
nachzuweisen. 

x Ausgefülltes Leistungsverzeichnis auf beigefügtem Vordruck 

x 

Qualitätsmanagementsystem 
Der Bieter muss mit dem Angebot nachweisen, dass er über ein Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001 oder ein vergleichbares Qualitätsmanagementsystem verfügt. Der 
Nachweis ist durch ein gültiges Zertifikat einer anerkannten und akkreditierten Prüfstelle zu 
erbringen. 

x 

Prüfung nach VdS3855:2022-10 und VdS 2234:2022-10 
Ein Zertifikat über eine ausführliche Prüfung in den Bereichen hydrostatische Belastung, 
Anströmbeständigkeit und 
Überströmung des angebotenen Systems gemäß VdS3855:2022-10 und VdS 2234:2022-10 
ist dem Angebot beizulegen. 

x 

Umweltschutzmanagement 
Der Auftraggeber unterstützt konsequent den Umweltschutz. Er legt an seine Lieferanten den 
gleichen Maßstab an. 
Maßstab hierfür ist die Zertifizierung des Bieters nach ISO 14001. Dem Angebot ist deshalb 
ein Nachweis über die Zertifizierung des Anbieters nach ISO 14001 beizulegen. 
Selbstgefertigte Eigenerklärungen werden nicht akzeptiert. 

x 

CO2-Billanz 
Ein Gutachten zur Co2 Bilanz (Carbon footprint) über den vollständigen Produktionsprozess 
ist dem Angebot beizufügen. 

Nachweise auf besonderes Verlangen: 

x 

Vor Auftragsvergabe ist von dem Bieter, welcher das wirtschaftlichste Angebot abgegeben 
hat, innerhalb von 14 Kalendertagen nach schriftlicher Aufforderung ein Testgerät des 
angebotenen Produktes vorzuführen. Achtung: es darf nur die Erfüllung der geforderten 
Anforderungen geprüft werden. Sofern eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden, 
führt dies zum Ausschluss des Angebotes vom Verfahren. 

 

 


